
Spezieller Schutz 
für Führungsorgane 
von Vereinen: VOV 
D&O-Police® Vereine
Entscheiden erfordert nicht nur in Unter-
nehmen große Umsichtigkeit. Auch in 
Vereinen wächst die Zahl der Entschei-
dungskriterien und damit Zeitdruck und 
Verantwortung. Immer häufiger werden 
Entscheidungsträger von Vereinen für 
entstandene Schäden in Anspruch ge-
nommen. Im schlimmsten Fall kann dies 
zum Verlust des gesamten Privatvermö-
gens führen.

Schutz gegen eine derartige Inanspruch-
nahme gewährt unser neues Produkt, die 
VOV D&O-Police® Vereine. Diese Police 
wurde speziell für Vorstände und Füh-
rungsorgane von kleineren und mittleren 
Vereinen mit einer Bilanzsumme von 
unter 1 Mio. Euro konzipiert und sorgt 
somit für Sicherheit – auch und vor al-
lem im Ehrenamt. 

Die Prämienspanne der VOV D&O-Police®

Vereine liegt zwischen 500,- und 1.000,-
Euro, gestaffelt nach Deckungssummen 
von 100.000,- bis zu 500.000,- Euro. 

Die Policierung erfolgt einfach und un-
kompliziert: Für die Antragsstellung 
reicht das Ausfüllen eines Fragebogens.

Neugierig geworden? Dann rufen Sie uns 
an! Wir freuen uns auf Ihre Nachfrage 
unter 0221 / 93 12 93-0.

Unser Informationspaket und den Antrag
zur neuen D&O-Police® Vereine können 
Sie ebenfalls unter 0221 / 93 12 93-0 
anfordern oder im Internet unter 
www.vovgmbh.de herunterladen. 

Frischer Wind 
bei der VOV GmbH

Innovative Ideen eröffnen uns neue Pers-
pektiven – und Sie können davon profi-
tieren. Wie das funktioniert? 
Die ständige Erweiterung unserer Pro-
duktpalette und eine Neuausrichtung 
unserer Organisationsstruktur sorgen für 
einen noch besseren Service.

v.l.n.r.: Jörg Heilmann, Oliver Lange und Robert Reinartz 

Unser neuestes Produkt, die VOV D&O-
Police® Vereine, kennen Sie ja bereits. 
Um weitere Ideen für Sie realisieren zu

Neues von der VOV

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Vereine sind in unserer Gesellschaft 
unentbehrlich. Nicht nur wegen der 
sozialen Kontakte der Vereinsmit-
glieder untereinander, sondern 
auch, weil viele Mitglieder freiwil-
liges und unentgeltlich soziales En-
gagement zeigen und somit unsere 
Gesellschaft unterstützen.

Dieses Engagement hat leider auch 
eine Kehrseite, der sich viele Vor-
stände nicht bewusst sind: Sie kön-
nen für Führungsfehler häufig per-
sönlich schadenersatzpflichtig ge-
macht werden. 

Deshalb ist eine preiswerte D&O-
Versicherung unverzichtbar. Sie 
sorgt für das notwendige Gleichge-
wicht zwischen dem persönlichen 
Haftungsrisiko und den unentgelt-
lichen Aktivitäten des Vereinsvor-
standes. Damit Vereinsvorstände 
auch in Zukunft gerne und ohne 
Bedenken – mit Engagement – ihre 
Aufgaben erfüllen. 

Ihr
Diederik M. Sutorius

Neues von der VOV



Da mit dieser Klausel der Vorsatz ohne 
jede Einschränkung ausgeschlossen wird, 
führt hier schon die „bedingt vorsätzliche 
Pflichtverletzung“ zum Deckungsaus-
schluss. „Bedingt“ bedeutet an dieser 
Stelle das „billigende in Kauf nehmen“
einer Pflichtverletzung. 

Mehr zu beiden Urteilen im Internet 
unter www.vovgmbh.de/news.

können, haben wir unsere Organisations-
struktur verändert. Das Underwriting
wird in zwei Teams unterteilt. Teamleiter 
sind Jörg Heilmann und Robert Reinartz. 
Das 3. Team bildet unsere Schadenab-
teilung. Teamleiter ist hier Oliver Lange.

Über weitere neue Produkte halten wir 
Sie auf dem Laufenden. Sie dürfen 
gespannt sein!

„Wissentliche“
Pflichtverletzung 
für Kunden besser 
als „vorsätzliche“
Pflichtverletzung
„Wissentliche“ oder „vorsätzliche“
Pflichtverletzung? Fragt man nach den 
Unterschieden bzw. Vorteilen dieser beiden 
D&O-Ausschlussklauseln, helfen zwei 
höchstrichterliche Urteile bei der eindeu-
tigen Beantwortung:

Sowohl laut BGH als auch laut OLG 
Karlsruhe (2005) ist die von uns in der 
VOV Police verwendete Klausel der „wis-
sentlichen“ Pflichtverletzung für die ver-
sicherten Personen günstiger, da sie um-
fassenderen Versicherungsschutz bietet. 
Denn nur die „bewusst vorsätzliche“
(also wissentliche) Pflichtverletzung führt 
zum Ausschluss des Versicherungsschut-
zes.

Anders ist dies bei der Verwendung der 
Klausel der „vorsätzlichen“ Pflichtverlet-
zung: 

VOV GmbH

Oppenheimerstraße 9 - 50668 Köln

T +49 (0) 2 21.93 12 93-0

F +49 (0) 2 21.93 12 93-25

info@vovgmbh.de

www.vovgmbh.de

VOV GmbH ist ein Unternehmen 

der AachenMünchener Versicherung AG,

Condor Allgemeine Versicherungs-AG,

Continentale Sachversicherung AG,

Generali Versicherung AG,

Gothaer Allgemeine Versicherung AG,

Nassau Verzekering Maatschappij N.V. sowie

Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG

VOV MACHT ENTSCHEIDER SICHER

Für den Inhalt dieses Newsletters ist die VOV GmbH, Köln 
vertreten durch den Geschäftsführer Diederik M. Sutorius
verantwortlich.

Sie erhalten diesen Newsletter als Geschäftspartner der
VOV GmbH. Wenn Sie eine weitere Zustellung nicht
wünschen, können Sie sich unter der folgenden Adresse
aus dem Verteiler abmelden:
http://newsletter.vovgmbh.de/lists/?p=unsubscribe

Unter der E-Mail-Adresse info@vovgmbh.de nehmen wir 
auch gerne Ihre Wünsche, Anregungen oder Kritik entgegen.
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